
 

 

SELBSTAUSKUNFTSFORMULAR Stand 10.04.2018 (2 Seiten) 
FÜR AUFNAHME IN ÖSB – HÖRANLAGENVERZEICHNIS 

Kontaktdaten des 
Betreibers/Stempel 
(Name, Adresse, 
Telefon, Email, Website) 

 
 
 
 
 

Welche Art von 
Höranlage/n wurde/n 
eingebaut/installiert? 

 nach ÖVE/ÖNORM EN60118-4 fix installierte 
eingemessene induktive Höranlage  
 
Produktbezeichnung ………………………………………….. 
 
Kontaktdaten der Installationsfirma ……………………….... 
  
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 mobile induktive Höranlage  
 
Produktbezeichnung …………………………………………. 
 
Kontaktdaten der Vertriebsfirma ……………………….... 
  
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 mobile Höranlage auf   Funkbasis   Infrarotbasis 
 
Produktbezeichnung ……………………………………………. 
 
Anzahl Sender/Mikros …….  Anzahl Empfänger ……... 
 

Welcher Bereich wurde 
fix ausgestattet, bzw. für 
welche Räumlichkeiten 
ist Einsatz vorgesehen 
(mobile Anlagen)? 

 bei fix installierten induktiven Höranlagen (Raum, Bereich) 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………. 



 
 bei allen Arten von mobilen Höranlagen (Raum, Bereich) 
 
……………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………. 
 

Ist/Sind die Anlage/n mit 
den entsprechenden 
Piktogrammen 
versehen? 
(Kennzeichnungspflicht) 
 
 
 
 
 
*Hinweis: Beide 
Piktogramme können als 
Aufkleber in verschiedenen 
Größen beim ÖSB käuflich 
erworben werden.  

Bitte entsprechendes Piktogramm ankreuzen: 
 
 Piktogramm (ÖNORM B1600 ff) nach ÖVE/ÖNORM 
EN60118-4 fix installierte eingemessene induktive 
Höranlage  

 
 
 
 mobile Höranlagen (mobile Induktionsanlage, Höranlagen 
auf Funk- oder Infrarotbasis) 

 
 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Angaben in dieser 
Selbstauskunftsliste.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Aufnahme in die ÖSB-Höranlagenliste eine 
Eigeninitiative des ÖSB als Serviceleistung für schwerhörige Menschen ist. 
Diese Selbstauskunftsliste dient dem ÖSB als Orientierung, ob es sich um 
verwendungsadäquate Höranlagen im Sinne der Umsetzung akustischer 
Barrierefreiheit laut Bundesbehindertengleichstellungsgesetz handelt. 

Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass im Falle von negativen Feedbacks 
Betroffener (keine Beschilderung, Anlage nicht in Betrieb, …) an den ÖSB der 
Eintrag von unserer Liste jederzeit ohne Vorankündigung gelöscht werden 
kann.  

Der ÖSB übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Funktionalität 
der angeführten Höranlage/n, diese trägt allein der Betreiber.  

Datenschutzhinweis: Der ÖSB gibt die Angaben dieser Liste nicht an dritte 
Organisationen weiter und verwendet die Daten ausschließlich zur Erstellung 
der Höranlagenliste. 

 

………………………………………..   …………………………………… 

Ort, Datum       Unterschrift 


